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Haben Sie auch festgestellt, dass die 
letzten Beratungen mit Ihrem Steuer- 
berater verändert waren? Es fielen 
Schlagworte wie „Digitale Offensive 
der Finanzverwaltung“, „Gläserner Un-
ternehmer“ oder „Veränderte Betriebs- 
prüfungstaktiken“? Sie wurden mit dem 

Begriff „Hinzuschätzung von Tagesein-
nahmen bei verletzten Aufzeichnungs- 
pflichten konfrontiert“? Kassenführung 
und Bargeldaufzeichnungen wurden 
plötzlich zum Thema, obwohl Sie doch 
Freiberufler sind, vereinfachte Auf-
zeichnungspflichten haben und dies in

den langen Jahren Ihrer Praxis noch 
nie eine Rolle spielte? 

Die rechtlichen Grundlagen

Das hat seinen guten Grund! Denn  
die Gesetze haben sich mit der  

Die Finanzverwaltung stellt sich auf das digitale Zeitalter ein. Wenn Sie ihre unterlagen digital archivieren, beachten 
Sie die entsprechenden Anforderungen. ein 5-Punkte-Plan hilft

DIe DIgItALe offensIVe
so schützen sie sich vor steuernachzahlungen
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so schützen sie sich vor steuernachzahlungen

strengeren Definition der elektroni-
schen Kassenführung im Jahr 2010 
sowie den in 2014 aktualisierten 
Grundsätzen der ordnungsgemäßen  
Buchführung und des Datenzugriffs  
(GoBD) merklich verschärft. Am 
28. Dezember 2016 wurde zudem 
das Kassengesetz – Gesetz zum 
Schutz vor Manipulationen an digi-
talen Grundaufzeichnungen – ver-
kündet. Spätestens seit diesem Zeit- 
punkt ist klar, dass auch Freiberufler  
und kleine Gewerbetreibende, die ih-
ren Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG  
ermitteln, eine prüfungssichere Kasse 
führen müssen.

Sie nutzen in Ihrer Praxis digitale  
Medien, schreiben mit Ihrer Praxissoft-
ware Rechnungen und erhalten elek- 
tronische Rechnungen? Dann sind  
diese auch digital zu archivieren. 

Sie speichern Ihre Daten in einer 
Cloud? Dann muss sich diese in 
Deutschland befinden, denn nach  
§ 146 Abs. 2 Satz 1 Abgabenordnung 
(AO) sind Bücher grundsätzlich im In-
land zu führen.

Die Auswirkungen 
auf die Betriebsprüfung

Neben diesen Beispielen sind noch 
eine Reihe weiterer neuer Form- 
erfordernisse und Anforderungen von 
Ihnen als Unternehmer zu erfüllen.  
Die Finanzverwaltung hat sich jeden-
falls bereits mittels neuer Betriebs-
prüfungstaktiken darauf eingestellt  
zu prüfen, ob Sie diese auch einhalten. 
Formfehler werden daher in Betriebs- 
prüfungen künftig eine wesent- 
lich größere Rolle spielen als bisher 
und sie werden weitaus strenger ge-
ahndet!

So wird zukünftig nicht das falsch  

geführte Fahrtenbuch für die Pkw- 
Nutzung im Fokus des Betriebs- 
prüfers liegen. Achten Sie auf ver-
letzte Sorgfaltspflichten bezüglich der 
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs-
pflichten, denn diese können ebenso  
zu unerwünschten Steuermehrergeb-
nissen führen. Die aufzubewahrende  
Verordnung des Arztes oder Heil- 
praktikers sichert Ihnen die umsatz-
steuerbefreite Leistung und der Be-
triebsprüfer wird sie zur Einsichtnahme 
verlangen. 

Nicht mehr nur die Ausgaben im Grau-
bereich zwischen betrieblicher und 
privater Veranlassung werden das Ge- 
schehen in einer Außenprüfung be-
herrschen, wie zum Beispiel die bis- 
herigen Prüfungsschwerpunkte Bewir-
tungs- und Repräsentationskostenrech- 
nungen, Fortbildungsreisen oder Kfz- 
Kosten. Das Hauptaugenmerk gilt statt-
dessen künftig der Einnahmenerzielung.

Potenzial vermutet die Finanzbehör-
de hier beispielsweise bei den Heil-
mittelerbringern bezüglich der Ab-
rechnung von Selbstzahlerleistungen, 
insbesondere bei Barzahlungen der 
Patienten. Aber auch die unterlasse-
ne Rechnungserstellung bei durchge- 
führten Behandlungen von Verwand-
ten, Freunden und Personal ist davon 
betroffen.

Des Weiteren wird es Schnittstellen-
verprobungen geben. Die Finanzver-
waltung will damit Vorsysteme, wie 
den Einkauf und die Patientenkartei, 
mit der tatsächlichen Rechnungsle-
gung vergleichen und so auf Schlüs-
sigkeit prüfen. Dokumentieren Sie 
zum Beispiel in Ihrer Patientenkartei 
andere Behandlungszahlen, als Ihre 
Rechnungslegung widerspiegelt, wird 
es problematisch. Hier greift die Schät-
zungsbefugnis des Finanzamtes.

Der 5-Punkte-Plan 

Die im folgenden aufgeführten Maß-
nahmen schützen Sie vor einem  
steuerlichen Mehrergebnis des Prü-
fers und einer daraus resultierenden  
Steuernachzahlung.

Führen Sie eine korrekte revisions-
sichere Kasse! In Kurzform bedeutet 
korrekte Kassenführung: vollständig, 
zeitgerecht, geordnet, täglich, formell 
und inhaltlich richtig. Eine nachträg- 
liche Abänderbarkeit der Kasse kann 
seitens des Betriebsprüfers zum Ver-
werfen dieser führen – also Vorsicht 
vor Excel- oder Word-Aufzeichnungen. 

Ein Kassenbuch kann gebunden, als 
Loseblatt-System oder als aneinander-
gereihte Kassenberichte geführt wer-
den. Durch die ab 2018 mögliche „Kas-
sennachschau“ in Ihrem Unternehmen 
rückt jedoch insbesondere die tägliche 
Kassenführung und Zählung des Bar-
geldbestands ins Visier der Finanz-
verwaltung. Grundsätzlich gilt: Jeder 
Bargeldgeschäftsvorfall ist aufzuzeich-
nen, auch Einlagen und Entnahmen 
mit Eigenbelegen. Ins Kassenbuch 
selbst muss nicht jede einzelne Bar-
geldeinnahme eingetragen werden, 
sondern es genügt der Tagessummen-
ausweis, sofern die Einzelrechnungen 
im Praxisprogramm gespeichert sind. 

Bewahren Sie digitale Dokumente 
zwingend digital auf! Die Aufbewah-
rungspflicht für Buchführungsunter- 
lagen beträgt unverändert 10 Jahre. 

Neu ist, digital erstellte Dokumente un- 
bedingt digital für diesen Zeitraum auf-
bewahren zu müssen. Das sind in Ihrer 
Praxis auf jeden Fall die mit Ihrer Soft-
ware erzeugten Patientenrechnungen, 
aber ebenso die elektronischen Ein-
gangsrechnungen wie beispielsweise 
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-verarbeitung dienen und die die Verant-
wortlichkeiten festlegen, so beispiels- 
weise Bedienungsanleitungen und  
Änderungsprotokolle.

Sichern Sie Ihre Systemlösung mit 
Ihren Aufzeichnungen gegen Verlust! 
Unauffindbarkeit, Diebstahl, Vernich-
tung Ihrer Unterlagen, aber auch un-
berechtigte Veränderungen sind kein 
Argument für den Betriebsprüfer. Sie 
allein tragen als Unternehmer die Ver-
antwortung für eine revisionssichere 
Archivierung. Das kann mit erheb- 
lichem finanziellen Aufwand verbun-
den sein, sofern Sie das selbst bewerk- 
stelligen wollen. Fragen Sie daher  

besser Ihren Steuerberater zu den  
von ihm angebotenen digitalen Archi- 
vierungsmöglichkeiten. Planen Sie die  
schrittweise Volldigitalisierung Ihrer  
Buchführung! Patientenrechnungen,  
-akten, Quittungen, Lohnunterlagen,  
Geschäftsbriefe, Verträge und anderes 
können gescannt und dadurch in elek-
tronische Dokumente umgewandelt 
werden. 

Beachten Sie, dass die Organisations- 
anweisungen zum Scannen zur Ver-
fahrensdokumentation gehören. Sollen  
nach dem Scannen die Originalpa-
pierbelege vernichtet werden, so ist 
das grundsätzlich möglich, sofern die 
Grundsätze der ordnungsgemäßen 
Buchführung und des Datenzugriffs 
(GoBD) hinsichtlich der Organisation 
der Archivierung beachtet werden.

Ausblick

Jeder erfolgreiche Unternehmer muss 
sich diesen neuen Formerfordernissen 
stellen, um für die digitale Offensive 
der Finanzverwaltung gerüstet zu sein. 
Zögern Sie nicht und sprechen Sie  
Ihren Steuerberater an.

von Telefonanbietern. Das bedeutet, 
elektronische Daten sind 10 Jahre auf 
der Festplatte oder auf einem anderen 
Speichermedium vorzuhalten.

Erstellen Sie eine Verfahrensdokumen-
tation! Eine Verfahrensdokumentation 
ist im digitalen Zeitalter erforderlich ge-
worden, damit sachverständige Dritte 
die unterschiedlichen Systemlösungen 
verstehen und verproben können. Im 
Rahmen der Verfahrensdokumentation 
sind daher alle Anweisungen aufzu-
bewahren und auf Verlangen vorzu- 
zeigen, die dem umfassenden Ver- 
ständnis der Datenentstehung, -er- 
fassung, -speicherung, -sicherung und 
 

Dr. Ellen Lotz 
Steuerberaterin im 
ETL ADVISION-Verbund 
aus Dresden
ETL ADVITAX Dresden
advitax-dresden@etl.de

Martina Becker
Steuerberaterin im 
ETL ADVISION-Verbund 
aus Dresden
ETL ADVITAX Dresden
advitax-dresden@etl.de
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Digitale offensive der finanzverwaltung

Führen Sie eine korrekte revisionssichere Kasse!

Bewahren Sie digitale Dokumente zwingend digital auf! 

Erstellen Sie eine Verfahrensdokumentation! 

Sichern Sie Ihre Systemlösung mit Ihren Aufzeichnungen 
gegen Verlust!

Planen Sie die schrittweise Volldigitalisierung Ihrer Buchführung! 
Der ausführliche 5-Punkte-Plan 
steht Ihnen zur Verfügung unter: 
www.thera-biz.com/downloads
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